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Einleitung

Der Eigentumsvorbehalt, der seinen Anwendungsbereich im Fahrniskauf im 
19. Jahrhundert ausdehnte, verdankt seine heutige Anwendung und Bedeutung 
ökonomischen Zwängen und Bedürfnissen.1 Diese ökonomischen Zwänge und 
Bedürfnisse liegen der im 18. Jahrhundert begonnenen und bis zum 19. Jahr-
hundert andauernden industriellen Revolution zugrunde.2 Die industrielle Re-
volution veränderte vor allem die wirtschaftliche Struktur Europas tiefgreifend 
und dauerhaft. Die Industrialisierung begann mit den technischen Entwick-
lungen der Herstellungsphase. Im Einklang mit der Erhöhung der Wirtschafts-
güterzahl sollte der Endabnehmerkreis vergrößert werden.3

Die Investition an den Maschinen und Rohstoffen war allerdings proble-
matisch. Das Problem der Besorgung des benötigten Kapitals machte sich 
insbesondere nach den Weltkriegen bemerkbar. Da die Weltkriege negative 
Einflüsse auf die Wirtschaft hatten, trat der Kreditkauf (bzw. Abzahlungskauf) 
zwischen den in verschiedenen Wirtschaftsgebieten beschäftigten4 Kleinhänd-
lern und Lieferanten öfter als früher in Erscheinung.5

1 Kemal Gürsoy/Fikret Eren/Erol Cansel, Türk Eşya Hukuku, 2. Auflage, Ankara 1984, 
S. 675; Fikret Eren, Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011, S. 490; Ahu Ayanoğlu Moralı, „Mülkiyeti 
Saklı Tutma Kaydının Anlamı ve Teminat Fonksiyonu“, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Jahr: 3, Band I 2004/1, Istanbul 2004, 407 
(407). Der Eigentumsvorbehalt entstand durch wirtschaftliche Umwälzung. Darüber s. Fahret-
tin Aral, „Satılan Bir Malın Haczi“, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Band XXX, 
Heft 1–4, Ankara 1973, 201 (201).

2 Bernd Thiemann, Die Entwicklung der Eigentumsanwartschaft beim Vorbehaltskauf in 
der neueren deutschen Privatrechtsgeschichte, Münster 1974, S. 52.

3 Thiemann, S. 52.
4 Beispielsweise in der Fahrzeugindustrie, in der elektrotechnischen Industrie, in der Nähr-

mittel- und Konservenindustrie usw. Für ausführliche Informationen s. Gustav Schwartz, „Der 
Eigentumsvorbehalt vom Standpunkt der Industrie“, Der Eigentumsvorbehalt in Wirtschaft und 
Recht, Berlin 1931, 18 (20).

5 Ayanoğlu Moralı, GÜHFD 2004, 407 (407); Liver, SPR, § 52, S. 329. Das häufige Vor-
kommen des Abzahlungskaufs führte bereits in Deutschland im Jahr 1894 zur Abzahlungs-
gesetzgebung. Dazu s. Thiemann, S. 53; Moritz Brinkmann, Kreditsicherheiten an beweglichen 
Sachen und Forderungen, Tübingen 2011, S. 104. Ferner gibt Rühl dem Eigentumsvorbehalt 
ein weitgehendes Anwendungsgebiet. Dadurch könnte der Eigentumsvorbehalt in den Kaufver-
trägen zwischen Fabrikant und Großhändler, Großhändler und Kleinhändler, Kleinhändler und 
Abnehmer vereinbart werden. S. Helmut Rühl, Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft, 
Berlin 1930, S. 16.



2 Einleitung

Seitdem sich der Abzahlungskauf als Alternative zum Kauf gegen Barzah-
lung im Rechtsverkehr verbreitete, erlangten die Käufer die Möglichkeit, ihre 
aus dem schuldrechtlichen Geschäft entstandenen Gegenleistungen in bestimm-
ter Frist (auch in Raten) zu erfüllen.6 Andererseits übergibt der Verkäufer die 
Kaufsache dem Käufer und bekommt den vereinbarten Kaufpreis erst später. 
Dabei bleibt unsicher, ob der Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis komplett 
oder überhaupt bekommen würde. Eine Gefahr aus Sicht des Verkäufers könnte 
auch dann entstehen, wenn der Käufer in Insolvenz geht oder in das Vermögen 
des Käufers durch seine Gläubiger vollstreckt wird. Eben um diese Gefahr des 
Ausbleibens der Kaufpreiszahlung und des Zugriffs Dritter in das Vermögen 
des Käufers zu verhindern, wurde in der Praxis der Eigentumsvorbehalt als ein 
Kreditsicherungsmittel entwickelt. Der Vorteil des Eigentumsvorbehalts liegt 
darin, dass der den Kaufpreis kreditierende Verkäufer eine dingliche Sicherung 
erlangt, indem er das Eigentum an der Kaufsache bis zur restlosen Kauf-
preiszahlung bei sich vorbehält7. Einen Eigentumsvorbehalt an der gekauften 
Sache zu vereinbaren, ist allerdings auch für den Käufer von Vorteil. Durch 
die Eigentumsvorbehaltsvereinbarung stellt der Käufer seinen Verkäufer an der 
gekauften und noch dem Verkäufer gehörenden Sache dinglich sicher, indem er 
die gekaufte Sache weiter nutzen darf und den geschuldeten Kaufpreis durch 
deren Nutzung finanziert.

A. Gegenstand der Untersuchung

Der erste Gegenstand dieser Untersuchung soll es sein, den Eigentumsvorbehalt 
nach den geltenden Vorschriften des deutschen, schweizerischen und türkischen 
Rechts zu behandeln und darzustellen, unter welchen Voraussetzungen der 
Eigentumsvorbehalt im Inland wirksam begründet werden kann. Weiterhin 
soll auch die Frage beantwortet werden, ob der Eigentumsvorbehalt dem wirt-
schaftlichen Interesse des Verkäufers hinreichend dient und inwieweit er den 
Verkäufer gegen die Gefahr der Nichttilgung des Kaufpreises schützt.

6 Dadurch wird erleichtert, wertvolle und teure Sachen zu erwerben. Dank der Möglich-
keit zur ratenweisen Kaufpreiszahlung wäre es auch aus der Sicht des Verkäufers einfacher, 
die Abnehmerzahl zu steigern, die Nachfrage in bestimmter Menge zu behalten und neue 
Unternehmungen zu schaffen. Dazu s. Halid Kemal Elbir, Pozitif Türk Hukukunda Mülkiyeti 
Muhafaza Mukavelesi, Istanbul 1952, S. 4 f. m. w. N.; Ferit Hakkı Saymen/Halid Kemal Elbir, 
Türk Eşya Hukuku Dersleri, Istanbul 1963, S. 396.

7 Heinz Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Grundriss des schweize-
rischen Sachenrechts, Band I, 3. Auflage, Bern 2007 Rn. 1739; Leemann, BernerKomm, Bd. IV, 
1. Abtl., Art. 715 Rn. 1; Schwander, BaslerKomm, ZGB, Art. 715 Rn. 3; Friedrich Harrer, 
Sicherungsrechte, Wien 2002, S. 93; Elbir, Mülkiyeti Muhafaza, S. 2; Elbir, IÜHFM 1952, 
258 (259); Saymen/Elbir, Eşya Hukuku, S. 395; Aral, AÜHFD 1973, 201 (202); Gürsoy/Eren/
Cansel, S. 674; M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 18. Auf-
lage, Istanbul 2015, Rn. 2613; Eren, Mülkiyet Hukuku, S. 489.
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Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich jedoch nur auf die Behand-
lung des Eigentumsvorbehalts im deutschen, schweizerischen und türkischen 
Recht. Bei der Behandlung des Eigentumsvorbehalts nach den inländischen 
Rechtsordnungen hat das schweizerische Recht besondere Bedeutung, da das 
türkische Recht von der Schweiz ohne große Änderungen im Jahre 1926 über-
nommen wurde. In den Erläuterungen über den türkischen Eigentumsvorbehalt 
wird daher die Regelung des Eigentumsvorbehalts im schweizerischen ZGB 
jedenfalls berücksichtigt, was zum Ziel hatte, die Unklarheiten im türkischen 
Recht zu beheben und insbesondere den Sinn der Formvorschriften und der Re-
gistereintragung des Eigentumsvorbehalts im türkischen Recht durch nähere Be-
obachtung des Muttergesetzes besser zu verstehen. Dabei ist zu beachten, dass 
das türkische Recht sich im Sachenrecht sowie in der Regelung des Eigentums-
vorbehalts abweichend vom schweizerischen Recht entwickelte. Inwiefern sich 
die Regelungen des Eigentumsvorbehalts im schweizerischen und türkischen 
Recht unterscheiden, wird in der Untersuchung detailliert festgestellt werden.

Anschließend wird analysiert, ob der Eigentumsvorbehalt ein praxistaug-
liches Sicherungsmittel ist. Damit die Rolle des Eigentumsvorbehalts in der 
Praxis besser verdeutlicht werden kann, wird der Eigentumsvorbehalt mit den 
anderen Mobiliarsicherheiten – wie Pfandrecht und Sicherungsübereignung – 
verglichen. In diesem Vergleich wird besonderen Wert darauf gelegt, welche 
Rechte der Sicherungsgläubiger im Rahmen der funktionsgleichen Sicherungs-
mittel seinem Schuldner gegenüber hat, wenn der Schuldner sich in Zahlungs-
schwierigkeiten befindet oder die Gläubiger des Schuldners versuchen, auf 
dessen Vermögen zuzugreifen.

Im Folgenden fokussiert sich diese Untersuchung auf die Anwendung des 
Eigentumsvorbehalts im Rechtsverkehr zwischen Deutschland und der Türkei. 
Auch hier ist das schweizerische internationale Privatrecht erwähnenswert, weil 
die Vorschriften über die Anerkennung dinglicher Rechte im schweizerischen 
und türkischen IPRG parallel geregelt sind.

Die Bedeutung der Darstellung des Eigentumsvorbehalts in den Außen-
handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei liegt darin, dass die 
Türkei seit Jahren einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands ist. In 
den letzten Jahren ist die Bedeutung der Türkei – insbesondere beim Export 
– gewachsen. Nach den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
lag der Wert der exportierten Waren aus Deutschland im Jahre 2015 bei etwa 
22,4 Milliarden Euro, während der Wert der importierten Waren bei etwa 14,4 
Milliarden Euro lag.8 Auch nach den aktuellen Ergebnissen der Vereinigung tür-
kischer Exporteure (Türkiye İhracatçılar Meclisi) wurden schon im August 2016 
Waren im Wert von 1,18 Milliarden Dollar aus der Türkei nach Deutschland 

8 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/
Handelspartner/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile.



4 Einleitung

exportiert.9 Aufgrund des stetig zunehmenden Güteraustauschs, insbesondere 
des Austauschs der Wirtschaftsgüter zwischen Deutschland und der Türkei, ist 
ein Vergleich des IPRG Deutschlands und der Türkei sinnvoll.

Im Falle der Lieferung einer beweglichen Sache ins Ausland muss man je-
doch darauf achten, dass das Verbringen einer beweglichen Sache in ein anderes 
Land zu einem Statutenwechsel führt. Aus dem Statutenwechsel könnte sich ein 
Anerkennungsproblem des Sicherungsrechts am neuen Lageort der beweglichen 
Sache ergeben. Die kollisionsrechtliche Behandlung des Eigentumsvorbehalts 
unter dem Aspekt des internationalen Privatrechts ist auch deshalb von Bedeu-
tung, weil der deutsche Eigentumsvorbehalt an einer exportierten Sache in die 
Türkei in Gefahr steht, seine Wirksamkeit in der Türkei zu verlieren. Dabei soll 
die Frage beantwortet werden, ob die Eigentumsvorbehaltsvereinbarungen, ins-
besondere in dem grenzüberschreitenden Wirtschaftsgüteraustausch zwischen 
Deutschland und der Türkei, eine große Rolle spielen und ob andere alternative 
Sicherungsmittel im Handelsverkehr zwischen Deutschland und der Türkei ge-
sucht werden sollten, die die Ansprüche der Vertragsparteien möglicherweise 
besser schützen.

B. Gang der Untersuchung

Im ersten Kapitel der vorliegenden Untersuchung sollen erste Erscheinungen 
des Eigentumsvorbehalts in der Rechtspraxis und Entstehungsgeschichte im 
deutschen, schweizerischen und türkischen Recht zusammengefasst werden. 
Außerdem werden die Voraussetzungen für eine wirksame Vereinbarung des 
Eigentumsvorbehalts unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den 
deutschen, schweizerischen und türkischen Rechtssystemen behandelt. Dazu 
werden die Rechtspositionen des Vorbehaltsverkäufers und des Vorbehalts-
käufers vor dem Bedingungseintritt sowie ihre gegenseitigen Rechte und 
Pflichten untersucht. An dieser Stelle liegt ein besonderes Gewicht auf dem An-
wartschaftsrecht des Käufers. Zudem wird im ersten Kapitel der Untersuchung 
schließlich die Frage beantwortet, welche Rechte die Parteien im Falle des Ein-
tritts und des Nichteintritts der aufschiebenden Bedingung haben.

Im zweiten Kapitel der Untersuchung werden einzelne wichtige Probleme 
und besondere Formen im Rahmen des Eigentumsvorbehalts analysiert. Außer-
dem werden hier die Verfügungen der Parteien an der Vorbehaltssache und die 
daraus entstehenden Rechtsfolgen ausführlich diskutiert.

Im dritten Kapitel wird ein Verglich des Eigentumsvorbehalts mit den ihm 
ähnelnden Mobiliarsicherheiten versucht. Dieser Vergleich beschränkt sich 
auf das Pfandrecht an beweglichen Sachen und die Sicherungsübereignung. 

9 http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html.
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In diesem Zusammenhang werden auch die Voraussetzungen einer wirksamen 
Begründung eines Pfandrechts und der Sicherungsübereignung und die Rechts-
positionen der Parteien im Rahmen dieser drei Sicherungsmittel auch aus 
insolvenz- und vollstreckungsrechtlicher Seite beobachtet. Zum Schluss wird 
kurz ein Blick auf die bestehende Mobiliarhypothek des schweizerischen und 
türkischen Rechts geworfen.

In dem vierten und letzten Kapitel wird der grenzüberschreitende Eigentums-
vorbehalt unter international-privatrechtlichem Aspekt behandelt. Hierbei wird 
auch das Problem der Anerkennung des fremden Eigentumsvorbehalts im deut-
schen, schweizerischen und türkischen Recht erörtert werden. Anschließend 
werden die ausgewählten alternativen Sicherungsinstrumente im internationalen 
Rechtsverkehr zwischen Deutschland und der Türkei dargestellt, und die Unter-
suchung geht auf die Möglichkeit der Rechtswahl im Bereich des internationalen 
Sachenrechts ein.





1. Kapitel

Eigentumsvorbehalt im deutschen, schweizerischen 
und türkischen Rechtsystem

A. Erste Erscheinungen des Eigentumsvorbehalts im Rechtsverkehr

I. Hat der Eigentumsvorbehalt seinen Vorläufer im römischen Recht?

Erste Erwähnungen des Eigentumsvorbehalts findet man im deutschen Recht 
im 17. Jahrhundert unter dem Namen „pactum reservati dominii“.1 Eigentlich 
war das pactum reservati dominii keine neu entdeckte Vertragsklausel. Vielmehr 
war es eine spätere Erscheinung einer Vertragsklausel in der deutschen Rechts-
geschichte, die in der Praxis im Rahmen des Grundstücksverkaufs vorkam und 
welche die Beziehung zwischen der Eigentumsübertragung und der Kaufpreis-
zahlung regelte.2 Also trat das pactum reservati dominii zuerst im Rahmen des 
Grundstückkaufs auf. Jedoch verlor es seine praktische Bedeutung nach den 
Reformen der Hypothek und wurde fast nicht mehr erwähnt.3 Ende des 19. Jahr-
hunderts lebte das pactum reservati dominii im Fahrniskauf wieder auf.4 Seine 
spätere Anwendung bei den beweglichen Sachen verdankt es den industriellen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen.5

Die Frage bleibt aber offen, ob das in der römischen Rechtsterminologie 
nicht existierende pactum reservati dominii eine rechtliche Gestaltung des 

1 Karl Allihn, Der Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB, Quakenbrück 1929, S. 1; Ayanoğ-
lu Moralı, GÜHFD 2004, 407 (407). Dementsprechend könnte man sagen, dass das pactum 
reservati dominii der Vorläufer des auf die beweglichen Sachen anzuwendenden modernen 
Eigentumsvorbehalts ist. S. Motive II, S. 177; Thiemann, S. 30; Gottfried Schiemann, „Über die 
Funktion des pactum reservati dominii während der Rezeption des römischen Rechts in Italien 
und Mitteleuropa“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 93, Römische 
Abteilung, Weimar 1976, 161 (161).

2 Allihn, S. 3 m. w. N.; Ernst, HKK zum BGB, § 449 Rn. 5, 6 m. w. N. Thiemann begründet 
die ersten Anwendungen des Eigentumsvorbehalts im Rahmen des Grundstückverkaufs mit 
dem zunehmenden Kapitalbedarf im Immobilienrecht. S. Thiemann, S. 35.

3 Oser, „Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft“, Zeitschrift für Schweizerisches 
Recht, Basel 1905, 437 (462 f.); Egbert Sandmann, Zur Geschichte des Eigentumsvorbehalts in 
Deutschland, Margburg 1972, S. 73 ff.; Thiemann, S. 48–51; Schiemann, ZRG 1976, 161 (164). 
Da die Lücken des Pfandrechtsystems mit der Hilfe der neuen Gesetzgebungen erfüllt wurden 
und die Begründung einer Restkaufgeldhypothek zugelassen wurde, braucht der Verkäufer den 
Eigentumsvorbehalt an dem Grundstückverkauf immer weniger. S. Thiemann, S. 48 ff.

4 Ayanoğlu Moralı, GÜHFD 2004, 407 (407); Thiemann, S. 30, 51 ff.
5 Thiemann, S. 52; Ayanoğlu Moralı, GÜHFD 2004, 407 (407).
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Gemeinrechts oder des deutschen Rechts ist.6 Einerseits wird behauptet, das 
pactum reservati dominii sei ein gemeinrechtliches Institut und es sei mit der 
Rezeption des römisch-italienischen Rechts in das deutsche Recht eingetreten 
und weiterentwickelt worden.7 Andererseits weist Schilter darauf hin, dass man 
den Eigentumsvorbehalt in den römischen Quellen nicht treffe, und dementspre-
chend vertritt er die Ansicht, das pactum reservati dominii sei eine rein deutsche 
Rechtsgestaltung.8 Diese Ansicht befürwortende Autoren weisen darauf hin, 
dass keine Bezugnahme auf das römische Recht in den ersten Jahren erkennbar 
sei, in denen der Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht neu auftrat.9 Weil die 
Existenz des Eigentumsvorbehalts im römischen Recht zweifelhaft ist, sei die 
Behauptung zu verneinen, dass das im deutschen Recht entwickelte pactum re-
servati dominii seinen Vorläufer im römischen Recht habe.10

Nach justinianischem Recht war die Eigentumsübertragung im Rahmen des 
Kaufvertrages abhängig von der vollen Bezahlung11 oder von der Sicherstellung 
des Kaufpreises durch Stellung eines Bürgen oder Begründung eines Pfandes12. 
An dieser Stelle vertreten die Autoren, welche diese feste Verbindung zwischen 
der Kaufpreiszahlung und der Eigentumsübertragung betonen, dass der Ei-
gentumsvorbehalt im römischen Recht nicht anerkannt war13 und auch das 
römische Recht dank des römischen Rechtsmittels, das den Kaufpreis sichert, 
einen besonderen Eigentumsvorbehalt nicht benötigte14. Trotzdem bringen die 
die Kaufpreisforderung sichernden römischen Rechtsinstitutionen die Streitfra-

6 Schiemann, ZRG 1976, 161 (163).
7 Sandmann, S. 37 ff., insb. S. 44.
8 Schiemann, ZRG 1976, 161 (163, 164) m. w. N.; Sandmann, S. 39, 40 m. w. N.
9 Thiemann, S. 40, 41. Ferner behauptet Schiemann, dass nur von der Beobachtung des 

italienischen Rechts keine sichere Information über die Entstehung des Eigentumsvorbehalts 
im deutschen Recht hergeleitet wird. Die Erwähnungen italienischen Rechts helfen nur bei den 
Untersuchungen über die Rechtsgeschichte des deutschen Eigentumsvorbehalts. S. Schiemann, 
ZRG 1976, 161 (173).

10 Thiemann, S. 40.
11 Heinrich Honsell, Römisches Recht, 8. Auflage, Berlin 2015, S. 138, über justinianisches 

Recht s. auch S. 60, 61. Vgl. Karlheinz Misera, „Zum Eigentumsvorbehalt im klassischen rö-
mischen Recht“, Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1992, 275 (277).

12 Ernst, HKK zum BGB, § 449 Rn. 2 m. w. N.
13 Heinrich Honsell/Theo Mayer-Maly/Walter Selb, Römisches Recht, 4. Auflage, Berlin 

1987, S. 163; Honsell, Römisches Recht, S. 138; Oser, ZSR 1905, 437 (458); Thiemann, S. 40, 
41. Der Verkäufer hatte schon genügende Rechtssicherheit bei der Kreditierung des Kauf-
preises, weil der Käufer bis zur gesamten Kaufpreisbezahlung als Mieter, Prekarist oder Pfand-
schuldner angenommen war. S. Honsell/Mayer-Maly/Selb, S. 163. Aber Allihn sagt, dass die 
Übergabe der Kaufsache nicht die Rechtsfolge des Kaufvertrags, sondern die Rechtsfolge der 
Nebenabrede ist, bei der der Käufer Mieter, Prekarist oder Detentor ist. S. Allihn, S. 1.

14 Honsell, Römisches Recht, S. 138; Detlef Liebs, Römisches Recht, 6. Auflage, Göttingen 
2004, S. 169 f. Dazu beschreibt Ernst das Erfordernis zur Kaufpreiszahlung als gesetzlichen 
Eigentumsvorbehalt. S. Wolfgang, HKK zum BGB, § 449 Rn. 2. Thiemann sieht dennoch einen 
Sicherungsbedarf des Verkäufers im Rahmen der Kreditierung des Kaufpreises. S. Thiemann, 
S. 42 f.
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ge mit, ob die erste Erscheinung des Eigentumsvorbehalts im römischen Recht 
vorliegt. In diesem Zusammenhang könnte man die lex commissoria und den 
Pachtvertrag erwähnen.

Der moderne Eigentumsvorbehalt und die im römischen Recht vereinbarte 
lex commissoria unterscheiden sich voneinander. Die lex commissoria war 
eine Nebenabrede im römischen Recht, nach der der Verkäufer im Falle der 
Nichtzahlung des Kaufpreises zum Rücktritt berechtigt war.15 Nach dem Rück-
tritt schuldete der Käufer die Rückgabe der Kaufsache. Von dieser rechtlichen 
Wirkung her könnten die lex commissoria und der moderne Eigentumsvorbehalt 
als ähnlich angesehen werden.16 Aber die rechtlichte Position des Käufers ist 
in diesen zwei Institutionen anders strukturiert. Im Rahmen des Eigentums-
vorbehalts erwirbt der Käufer ein Anwartschaftsrecht, während er im Rahmen 
der lex commissoria als Besitzdiener des Verkäufers nur eine eingeschränkt 
geschützte Besitzposition hat.17

Der Pachtvertrag war ein neben dem Grundstückskaufvertrag geschlossener 
Mietvertrag, in dem der Käufer das Grundstück bis zur gesamten Kaufpreis-
zahlung mietete. Im Pachtvertrag behielt sich der Verkäufer das Eigentum am 
Grundstück vor, während der Käufer den hohen Kaufpreis in bestimmter Frist 
und stückweise bezahlen konnte und auch gleichzeitig das Grundstück benutzen 
durfte. Wollte der Käufer das Eigentum sofort oder vor der vereinbarten Frist 
erwerben, musste er zuerst den Kaufpreis bezahlen18. Nach Thiemann findet 
man nicht so viele Informationen darüber, dass diese rechtliche Konstruktion 
im Rechtsverkehr verbreitet war. Ferner kann es unter dem Pachtvertrag nur so 
verstanden werden, dass der Käufer ohne Kaufpreiszahlung das Eigentum nicht 
erwerben konnte.19

II. Entstehungsgeschichte des Eigentumsvorbehalts in Deutschland

Der Eigentumsvorbehalt erlangte seine praktische Bedeutung nach der Rezep-
tion des römisch-italienischen Rechts, und die Auswirkungen der Rezeption 
führten zur Kodifikation des bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).20

Die Kodifikation des BGB begann mit der Einsetzung der Vorkommission 
von 187421. Nach Auffassung der Vorkommission sollte das BGB aus den von 

15 Dazu s. Max Kaser, Das römische Privatrecht, 2. Auflage, München 1971, S. 561; 
Honsell, Römisches Recht, S. 138; Ernst, HKK zum BGB, § 449 Rn. 2.

16 Honsell, Römisches Recht, S. 138; Honsell/Mayer-Maly/Selb, S. 320.
17 Ernst, HKK zum BGB, § 449 Rn. 2, 5.
18 Misera, FS. für Rolf Serick, 275 (278 ff.).
19 Thiemann, S. 38 ff.
20 Erste Regelung über den Eigentumsvorbehalt findet man in der sächsischen Prozess-

ordnung von 1622 in Lit. 42. Dazu s. Allihn, S. 3; Ludwig Duncker, „Über das pactum reservati 
dominii, Rheinisches Museum für Jurisprudenz“, Bd. 5, Göttingen 1883, 160 (183).

21 Nach den Freiheitskriegen von 1813 bis 1815 entstand der Bedarf nach umfassender 
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einer Kommission abgefassten Teilentwürfen zusammengefasst werden.22 
Daraufhin wurde der Teilentwurf des Sachenrechts von Johow im Jahr 1880 
vorgelegt, der auf dem Faustpfandprinzip basierte.23 Johow behandelte den Ei-
gentumsvorbehalt im Rahmen der bedingten Übereignung24, die sich in §§ 119 
und 137 des Teilentwurfs findet.

§ 137 des Teilentwurfs lautete:

„Wird der Eigentumsübertragung eine aufschiebende Bedingung beigefügt, so geht 
gleichwohl das Eigenthum der Sache mit der Übergabe auf den Empfänger über. Wird 
der Eigenthumsübertragung eine auflösende Bedingung beigefügt, so fällt nicht mit dem 
Eintritte der Bedingung das Eigenthum der Sache an den Veräußerer zurück.“25

In diesem Zusammenhang erklärte Johow die Unmöglichkeit einer Eigentums-
vorbehaltsvereinbarung folgendermaßen: Das Eigentum lasse als tatsächliche 
Herrschaft keine Schwebezeit zu und die Übergabe einer Sache stünde im Wider-
spruch zum Vorbehalt des Eigentums.26 Durch die Unwirksamkeit der bedingten 
Übereignung wollte er den Rechtsverkehr sichern, da durch die bedingte Übereig-
nung eine irreführende Erscheinung entstanden sei und andererseits gutgläubiger 
Erwerb der beweglichen Sachen im Prinzip nicht geschützt war.27 Daneben ver-
wies er auf die Gefahr der Umgehung der Vorschriften über die Verpfändung.28

Ebenso enthielt der im Jahr 1888 veröffentlichte erste Entwurf des BGB keine 
ausdrückliche Bestimmung über den Eigentumsvorbehalt.29 Die erste Kommis-

Zivilrechtskodifikation, damit weitere Rechtszersplitterungen verhindert und der Rechtsver-
kehr erleichtert werden können. Jedoch stieß dieser Versuch der zivilrechtlichen Rechtsver-
einheitlichung auf Schwierigkeiten, hierzu wurden die Ansichten vertreten, die statt eines 
gesamten Bürgerlichen Gesetzes den Erlass von Einzelgesetzen befürworten. Trotz dieser 
Schwierigkeiten setzte der Bundesrat eine Vorkommission zur Ausarbeitung eines Bürger-
lichen Gesetzbuches am 28. 02. 1874. Ausf. zur allgemeinen Entstehungsgeschichte des BGB 
s. Werner Schubert, „Die Entstehung der Vorschriften des BGB über Besitz und Eigentums-
übertragung. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des BGB“, Münsterische Beiträge zur 
Rechts- und Staatswissenschaft, Heft 10, Berlin 1966, S. 1–13, und über die Vorkommission 
von 1874 s. auch S. 13 ff.

22 Schubert, MBR 1966, S. 16.
23 Man trifft das Faustpfand in § 434 und § 435 des Teilentwurfes, abgedruckt in Tobias 

Borufka, Mobiliarsicherheiten ohne Besitzübertragung im deutschen und schweizerischen 
Recht – Rechtsvergleich und historische Hintergründe, Leipzig 2004, S. 15, Fn. 86.

24 Martin Jürgen Maaß, Die Geschichte des Eigentumsvorbehalts, insbesondere im 18. 
und 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2000, S. 313 ff.

25 Also versah der Teilentwurf den Veräußerer lediglich mit einem obligatorischen Rück-
forderungsrecht. Dazu s. Schubert, MBR 1966, S. 146 ff.; Maaß, S. 313; Borufka, S. 16.

26 Schubert, MBR 1966, S. 148, Fn. 765 mit Hinweis auf Motive des Teilentwurfes, S. 778, 
785; dazu Borufka, S. 16, Fn. 88.

27 Schubert, MBR 1966, S. 148 f.; Maaß, S. 315 f.
28 R. Johow, Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Buch 

Sachenrecht, Begründung, S. 757, 784 f.; Maaß, S. 315 m. w. N.
29 Bei den unbeweglichen Sachen sprach der erste Entwurf für die Unzulässigkeit der be-

dingten Übereignung (§ 870 des ersten Entwurfs). Die auflösenden und aufschiebenden Auf-
lassungen wurden gleich behandelt. Von dem Teilentwurf wich der erste Entwurf in diesem 
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